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Kurz vorab...





�
Diese Seiten...


... reichen für den Einstieg in die Problematik, sind aber keine komplette Information. Sie reißen jedoch immerhin alle grundsätzlichen Fragen zum Thema an und zeigen Ihnen, wo die Probleme liegen, damit Sie beurteilen können, worauf es in Ihrem Einzelfall ankommt.


Eine speziell auf Ihren Fall bezogene Rechtsberatung können diese Seiten  nicht ersetzen. Nach der Lektüre sollten Sie sich daher immer zusätzlichen Rat bei einem Rechtskundigen holen, bevor Sie irgendwelche Schritte einleiten oder weitere unternehmen.





Copyright


Diese Seiten sind “Public Domain”, dürfen also frei kopiert und weiterverbreitet werden. In anderen Publikationen darf ihr Inhalt aber nur mit meiner Genehmigung weiterverwendet werden








Aktualität


Diese Broschüre wird gelegentlich überarbeitet und an den aktuellen Stand von Gesetz und Rechtsprechung  angepaßt. Wenn Sie also eine eine etwas ältere Ausgabe dieser Seiten vor sich haben, sollten Sie im Internet unter der Adresse http://www. kanzlei-kassing.de unter der Rubrik “Download” nachschauen, ob es nicht inzwischen eine neuere gibt. Diese Version hier stammt vom Juli 1999.





Kritik und Anregungen


Kein Mensch ist vollkommen und ich schon gleich gar nicht. Sollten Sie in dieser Broschüre etwas entdecken, was zu berichtigen ist, wäre ich Ihnen für eine kurze Nachricht per E-Mail unter der Adresse info@kanzlei-kassing.de dankbar. Hier wird auch Ihre Kritik dankbar entgegengenommen. Oder Sie schreiben oder faxen mir oder rufen mich an:
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Rechtsanwalt Gerhard Kaßing


Paul-Hösch-Str. 37, 81243 München, �Tel.: 089/834 78 63; Fax.: 089/820 46 90
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�
Das Wohnen ist in Deutschland zu einer meist sehr teueren Angelegenheit geworden. Um so mehr ist man als Mieter natürlich auch daran interessiert, daß man für sein Geld auch ordentlich wohnt. Oft ist es aber so, daß die Heizung nicht gescheit funktioniert, der Wind durch die Fensterritzen pfeift und der Schimmel an der Wand fröhlich vor sich hinwächst. Wenn dann der Vermieter überhaupt keine Anstalten macht, die Mängel zu beseitigen, sondern stattdessen auf Tauchstation geht, bleibt dem Mieter oft nur die Mietminderung. Wer die Miete mindern will, sollte über die folgenden Fragen Bescheid wissen: 





�






Wann kann der Mieter die Miete mindern? 





�
Grundvoraussetzungen für eine Mietminderung sind nach dem Gesetz, daß an der Wohnung während der Mietzeit plötzlich ein Mangel auftaucht oder dieser Mangel bei Beginn der Mietzeit schon vorhanden war. Dieser Mangel muß den Wohnwert der Wohnung beeinträchtigen. 


Maßgeblich sind also folgende Punkte: 


Die Wohnung muß einen Mangel haben





 "Mangel" ist grundsätzlich jede für den Mieter nachteilige Abweichung des Zustandes der Wohnung von dem Zustand, den der Vermieter eigentlich schuldet. Dabei kann es sich entweder um typische Mängel handeln, wie z.B. Feuchtigkeitsschäden, undichte Fenster, eine defekte Heizung oder auch um Beeinträchtigungen, die von außerhalb der Wohnung kommen, wie z.B. übermäßige Lärmbelästigung durch Nachbarn oder Baustellenlärm.








Der Wohnung fehlt eine zugesicherte Eigenschaft 


Auch in diesem Falle kann der Mieter die Miete mindern. Der Hauptfall besteht darin, wenn die Wohnung tatsächlich kleiner ist, als im Mietvertrag angegeben (z.B. statt der zugesicherten 90 qm nur 80 qm groß ist). In diesem Falle ist aber Vorsicht geboten. Die Rechtsprechung ist nämlich lokal unterschiedlich. In Hamburg (LG Hamburg, WM 90, S. 497) und in Münster (LG Münster, WM 90, S. 146), ist eine Quadratmeterangabe im Mietvertrag noch keine ausdrückliche Zusicherung. Zugesichert ist eine Wohnungsgröße nur dann, wenn sich aus dem Mietvertrag ergibt, daß die Wohnungsgröße für den Mieter von besonderer Bedeutung war (so auch LG Mannheim, WM 89, S. 11). 





Von einer Zusicherung kann evtl. ausgegangen werden, wenn neben der Angabe zur Wohnungsgröße der Mietvertrag auch eine Vereinbarung über den Quadratmeterpreis enthält. Für eine Zusicherung plädieren das LG München (WM 87, S. 217) und das Amtsgericht Duisburg (WM 87, S. 217). Dagegen plädieren das Landgericht Berlin (WM 87, S. 49) sowie das LG Cleve (WM 88, S. 13). Welche Rechtsprechung bei Ihnen lokal gilt, erfragen Sie bitte vor Ort bei einem Fachmann. Dieser kann dann auch entscheiden, ob die Wohnungsgröße nach Ihrem Mietvertrag zugesichert ist. 


Dabei können Sie generell davon ausgehen, daß sich eine Nachfrage bei einer Abweichung ab 10 % der Wohnfläche lohnt.








Der Mangel lag bei Beginn des Mietverhältnisses schon vor oder trat später auf 


Lag der Mangel bei Beginn des Mietverhältnisses schon vor, dann kann der Mieter die Miete mindern, wenn dieser Mangel für ihn erst später erkennbar wurde oder wenn er ihn zwar erkannt hat, von vornherein aber darauf bestand, daß der Vermieter den Mangel beseitigt bzw. sich der Mieter von vornherein eine Mietminderung vorbehalten hat. Hat der Mieter den Mangel klar erkannt und keine entsprechenden Vorbehalte gemacht, dann hat er nach der Rechtsprechung zu erkennen gegeben, daß er die Wohnung auch mit Mangel zum vereinbarten Preis akzeptiert und kann dann die Miete nicht mehr mindern.








Der Mangel muß den Wohnwert beeinträchtigen


Ob das der Fall ist, ist regelmäßig eine Frage des Einzelfalles. Bei kleinen Mängeln (z.B. Haarrisse in den Wänden, verkratzte Badewanne, etc.) gehen die Gerichte nicht von einer Beeinträchtigung aus und sprechen eine Mietminderung nicht zu. Wann ein Mangel beachtlich ist, erfragen Sie bitte ebenfalls beim Fachmann.
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Muß der Vermieter selbst schuld am Mangel sein?


 


�
Nein, muß er nicht! Der Mieter hat das Recht zu mindern, wenn ein Mangel vorliegt, unabhängig davon, ob der Vermieter diesen Mangel nun verschuldet hat oder nicht. Ein praktisch häufig vorkommender Fall ist die Beeinträchtigung des Wohnwertes durch Baulärm. Wird in der Nachbarschaft gebaut und ist die Lärmbeeinträchtigung so intensiv, daß der Wohnwert der Wohnung gemindert wird, dann kann der Mieter die Miete mindern, obwohl der Vermieter für den Baulärm gar nichts kann und evtl. nicht einmal von dritter Seite eine Entschädigung bekommt.
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Darf der Mieter mindern, wenn er den Mangel selbst verschuldet hat? 





�
Eigentlich beantwortet sich die Frage von selbst: Wer etwas verschuldet, muß dafür auch alleine geradestehen. Ist Ihnen beim Möbelrücken eine Fensterscheibe kaputtgegangen und zieht es dort jetzt herein, dann haftet der Vermieter dafür natürlich nicht. Sie können die Miete nicht mindern. Es bleibt nur übrig, den Glaser selbst zu bestellen und auf eigene Kosten den Schaden zu beseitigen.
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Anzeigepflichten des Mieters


 


�
Auch bei Mietminderungen gilt zugunsten des Vermieters der alte Spruch: "Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß". Der Vermieter, der von einem Mangel gar nichts weiß, kann ja keinerlei Anstrengungen unternehmen, den Mangel evtl. zu beseitigen. 


Solange der Mieter den Vermieter also nicht vom Mangel informiert, kann er auch keine Mietminderung geltend machen. Wenn also ein Mangel auftritt, dann sollte der Mieter den Vermieter sofort informieren. Auch wenn der Mieter gar keine Mietminderung geltend machen will, sollte er das tun. Denn stellt er z.B. fest, daß in der Küche an der Wand sich langsam aber sicher Feuchtigkeit ausbreitet und die Vermutung eines Rohrbruchs besteht, dann vergrößert sich der Schaden ja immer weiter. In diesem Falle haftet der Mieter dann irgendwann selber dafür, daß er den Schaden nicht rechtzeitig gemeldet und so einen größeren Schaden vermieden hat.
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Welche vertragliche Regelungen stehen in Ihrem Mietvertrag?





�
Haben Sie mit Ihrem Vermieter gar keinen schriftlichen Mietvertrag abgeschlossen, gelten die gesetzlichen Regeln, und die sind ganz einfach: Solange Ihre Wohnung einen Fehler hat, ist die Miete während dieser Zeit automatisch gemindert. Sie müssen sich nur darauf berufen (BGH NJW-RR 91, S. 779). Es reicht also ein Schreiben an den Vermieter aus, in dem Sie ihm den Mangel melden und ihm die Minderung der Miete ankündigen. Der Vermieter hat dann die Möglichkeit, den Mangel unverzüglich zu beseitigen und damit die Mietminderung zu vermeiden. Wenn Sie den Schaden nicht melden, dürfen Sie die Miete auch nicht mindern, § 545 II BGB.





Existiert den schriftlicher Mietvertrag, kann etwas Abweichendes gelten:





• Müssen Sie Ihre Miete - wie in den meisten Fällen - laut Vertrag monatlich im Voraus zahlen, dann sind Sie u.U. berechtigt, die Miete auch noch zu kürzen, wenn, der Mangel schon beseitigt ist. 


Beispiel: Mitte Dezember fällt Ihre Heizung aus. Auch an Weihnachten wärmen Sie Ihre klammen Finger noch an der Weihnachtsbaumbeleuchtung. Erst einen Tag vor Silvester kommt der Vermieter in die Gänge und beseitigt den Schaden. Ihre Miete für Dezember haben Sie aber pünktlich am 1. schon gezahlt, können Sie also nicht mehr mindern. In diesem Falle erlaubt es die Rechtsprechung, den Minderungsbetrag von der Januarmiete abzuziehen (obwohl ja im Januar gar kein Mangel mehr vorlag, BGH ZMR 85, S, 403).





• Oft stehen in Mietverträgen - vor allen in den Vordrucken der Haus- und Grundbesitzervereine - Klauseln, die dem Mieter die Aufrechnung mit Gegenforderungen verbieten. Soweit eine solche Klausel Ihnen das Recht zur Mietminderung erschwert oder gar ausschließt, ist Sie unwirksam. Unter bestimmten Umständen kann eine solche Klausel sogar die Mietvorauszahlungsklausel "kippen" mit der Folge, daß diese dann auch unwirksam ist (BGH RE WM 95, S. 28).





• Wenn Sie bei Beginn des Mietverhältnisses anerkannt haben, daß die Wohnung keine Mängel hat, waren aber trotzdem (erkennbare) Mängel vorhanden, dann können Sie wegen dieser Mängel nicht mehr mindern. Wer vorher nicht gescheit hinschaut, der muß sich hinterher damit abfinden. Etwas anderes gilt aber, wenn eine solche Klausel im Mietvertrag nur formularmäßig (also im "Kleingedruckten") enthalten ist. Dann dürfen Sie trotzdem mindern (LG Osnabrück, WM 86, S. 93).





• Hat Sie als Mieter im Mietvertrag die Zahlung von "Kleinreparaturen" (tropfende Wasserhähne etc.) wirksam übernommen, dann dürfen Sie wegen kleiner Mängel, die unter diese Klausel fallen, die Miete nicht mehr mindern. 
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Wann geht dem Mieter das Recht auf Mietminderung verloren?


 





�
Der Mieter darf die Miete dann nicht mehr mindern, wenn er von einem Schaden weiß und den Mangel beim Vermieter entweder gar nicht geltend macht oder wenn er ihn zwar meldet, die Miete aber trotzdem klaglos weiterbezahlt. Tut er dies mehrere Monate lang, gibt er damit nach Ansicht der Gerichte zu erkennen, daß er vom Mangel zwar weiß, ihn dieser Mangel aber nicht weiter stört und er deswegen die volle Miete weiterbezahlen will. Dann kann er nicht mehr mindern. 





Selbst wenn Sie Ihren Vermieter also durch eine Mietminderung nicht gegen sich aufbringen wollen, empfiehlt sich für den Mieter aber, den aufgetretenen Mangel sofort schriftlich zu melden und zugleich zu vermerken, daß die Miete zwar im Moment voll weiterbezahlt wird, jedoch unter dem Vorbehalt der jederzeitigen Mietminderung, sollte der Schaden nicht beseitigt werden. Der Vermieter darf nie den Eindruck haben, daß der Mieter sich mit den Wohnungsmängeln abgefunden hat (BGH WM 97, S. 488). 





Wenn irgendwann der Eigentümer der Wohnung und damit der Vermieter wechselt, müssen Sie als Mieter dem neuen Vermieter diesen Vorbehalt (Zahlung der vollen Miete, aber Androhung einer Mietminderung) wieder neu erklären, weil Sie nicht davon ausgehen können, daß der alte Eigentümer den neuen auch über diesen Vorbehalt informiert hat. Versäumen Sie das dem neuen Eigentümer gegenüber, kann dieser nach einer gewissen Zeit wiederum davon ausgehen, daß Sie den Mangel akzeptiert haben.
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Wann lebt das Mietminderungsrecht wieder auf?





�
 Wenn Sie auf einen Mangel hin die Miete nicht gemindert haben und deswegen Ihr Mietminderungsrecht verloren gegangen ist, dann bedeutet das nur, daß Sie es akzeptiert haben, für Ihre mängelbehaftete Wohnung den derzeitigen Preis zahlen zu wollen. Deswegen kann es aber durchaus sein, daß Ihnen bei einer Mieterhöhung dann doch "der Kragen platzt" und Sie sich sagen, daß es nun reicht; den höheren Preis sei die mängelbehaftete Wohnung jedenfalls nicht wert. 





Wenn also der Vermieter eine Mieterhöhung erklärt, ist Ihr Verzicht auf eine Minderung hinfällig. Sie können die Mieterhöhung dann mit einer Minderungserklärung auch wegen alter wohlbekannter Mängel beantworten.





�
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In welcher Höhe kann die Miete gemindert werden?





�
 Die Höhe der Mietminderung hängt logischerweise von der Stärke des Mangels ab und von der Frage, wie stark der Mangel den Wohnwert beeinträchtigt. Gemindert wird nach der Rechtsprechung der meisten Gerichte im Prozent-Anteilen von der Kaltmiete. Hier nur ein paar Beispiele: 





• Löst sich der Putz im Treppenhaus oder blättert die Farbe ab, können Sie um 5 % mindern (LG Köln, WM 90, S. 17). 


• Wird der vertraglich vorgesehene PKW-Stellplatz nicht zur Verfügung gestellt, ist eine Mietminderung von 10 % fällig (AG Köln, WM 90, S. 146). 


• Herrscht im Haus starke Zugluft und sind Fenster und Türen undicht, ist eine Mietpreisminderung von 20 % drin (LG Kassel, WM 88, S. 108). 


• Ist das Wohnzimmer unbenutzbar, dürfen Sie um 30 % mindern (AG Bochum, WM 79, S. 74). Der gleiche Prozentsatz gilt bei einer Durchschnittstemparatur im Wohnzimmer von 15° Celsius (LG Düsseldorf, WM 73, S. 187).  


• Eine 50%ige Mietminderung liegt an, wenn Küche und Toilette unbenutzbar sind (LG Berlin, MM 10/83, 14).  


• Die volle Miete dürfen Sie einbehalten, wenn die Heizung von September bis Februar ausfällt (LG Hamburg, WM 76, S. 10) bzw. wenn die Elektrik für Warmwasser, Licht, Küche, usw. vollständig ausfällt (AG Neukölln, MM 88, 151). 





Sie sehen: Es kommt auf den Einzelfall an. Die Gerichte haben eine Vielzahl von Einzelfällen entschieden. Insoweit dürfen wir Sie hier auf eine im Internet bereits vorhandene Mietmängelliste verweisen, die sich auf den Seiten des Deutschen Anwaltsverlages befindet und die alphabetisch nach einzelnen Wohnungsmängeln geordnet ist. Diese Liste kann Ihnen einen ersten Anhaltspunkt geben, welche Mietminderung evtl. in Ihrem konkreten Falle einschlägig sein könnte. Sie finden die Liste unter  http://www.anwaltverlag.de/mietmaengel-2





Achtung: Sie sollten aufpassen und die Miete jedenfalls nicht zu stark mindern. Wenn Sie das nämlich tun, geraten Sie mit dem Teil, den Sie unberechtigt einbehalten, in Mietrückstand. Und wenn sich dieser Rückstand auf zwei Monatsmieten anhäuft, kann Ihnen der Vermieter fristlos kündigen!�









�
Wer muß im Prozeß was beweisen?





�
In den allermeisten Fällen lassen sich Streitigkeiten um eine Mietminderung außergerichtlich beilegen. Häufig beseitigt der Vermieter rasch den Schaden und es herrscht wieder eitel Sonnenschein zwischen den Parteien. Oder aber der Vermieter läßt, wenn eine sofortige Beseitigung nicht möglich ist, sich auf eine vereinbarte Mietminderung ein.


Herrscht aber Streit darüber, ob überhaupt ein Mangel vorliegt oder wie er zu bewerten ist, dann gelten im Prozeß die folgenden Beweisregeln:





• Der Mieter muß beweisen, daß ein Mangel vorliegt. Kann er das, dann...





• muß der Vermieter beweisen, daß entweder der Mieter den Mangel selbst verschuldet hat oder daß der Mangel so geringfügig ist, daß er keine Mietminderung rechtfertigt oder daß der Mieter den Mangel durch  Fortzahlung der Miete akzeptiert hat oder von Anfang an kannte.





Solche Streitigkeiten können teuer kommen, denn häufig kann das Vorliegen eines Mangels nur durch ein gerichtliches Sachverständigengutachten bewiesen werden - und das kostet oft gleich eine vierstellige Summe, die der Mieter vorschießen muß. Zwar gibt es eine Rechtsprechung, nach der der Mieter diesen Vorschuß dann wieder von der Miete einbehalten darf (LG Offenburg, WM 83, S. 300, LG Hamburg, WM 83, S. 290, AG Hambur, WM 84, S. 299, AG Köln, WM 80, S. 6). Stellt der Sachverständige dann fest, daß kein Mangel da oder der Mangel geringfügig ist, dann bleibt der Mieter auf diesen Kosten sitzen und muß Sie dem Vermieter zusätzlich zur zu Unrecht geminderten Miete zurückzahlen. Wer sich als Mieter also auf solche Streitigkeiten einläßt, tut gut daran, beizeiten zuvor eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Dabei sollte er sich aber erkundigen, ob sie für den konkreten Fall noch eintritt. Das ist nämlich dann nicht der Fall, wenn der Mangel bereits besteht, bevor die Versicherung abgeschlossen wird.





Auch der Vermieter kann sich übrigens für solche Fälle rechtsschutzversichern - und das sollte er auch frühzeitig tun, wenn sich abzeichnet, daß er sich einen Mieter eingefangen hat, der krampfhaft danach sucht, wie er aus seinen Zahlungsverpflichtungen hinauskommen könnte.�
�
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